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Bekanntmachung der Erklärungen und  
Mitteilungen über den Erhalt von Zuwendungen 
nach dem Wählergruppentransparenzgesetz 
von Wählergruppen im Wahlgebiet der Stadt 
Castrop-Rauxel

Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechen-
schaftslegung nach § 2 Absatz 1 Wählergruppen-
transparenzgesetz (WählGTranspG) unterliegt, muss 
nach § 15a Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
mit Einreichung eines Wahlvorschlages eine Erklärung 
abgeben, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den 
vorangehenden zwölf Monaten Zuwendungen er-
halten hat.

Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines 
Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zu-
wendung, die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 
Satz 4 WählGTranspG erfüllt, teilt sie dies dem Wahl-
leiter unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung 
unverzüglich mit.

Für Einzelbewerberinnen und -bewerber gilt diese Maß-
gabe gemäß § 15 a Absatz 7 KWahlG entsprechend.

Nach Einreichung der Wahlvorschläge wurden die 
Einzelbewerber Frank Denk und Mario Rommel zur 
Kommunalwahl 2025 zugelassen.

Die Einzelbewerber Frank Denk erklärte am 27.05.2025, 
keine Zuwendungen erhalten zu haben. Der Einzel-
bewerber Mario Rommel erklärte am 07.07.2025, keine 
Zuwendungen erhalten zu haben.

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Castrop-Rauxel, den 26. August 2025

R. K l e f f
Wahlleiterin
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Das Amtsblatt der Stadt Castrop-Rauxel erscheint in der Regel jeweils 
zum 5. und 20. eines Monats und bei Bedarf.
Die Sammlung der Amtsblätter steht auf der Internetseite 
www.castrop-rauxel.de/amtsblatt zum Abruf bereit. Interessenten 
können sich hier auch für ein Abonnement der zukünftigen Ausgaben 
registrieren lassen. Die Zustellung erfolgt dann nach Erscheinen ko-
stenlos per E-Mail.
Blinde und sehbehinderte Menschen, die an einem Verwaltungsver-
fahren beteiligt sind, haben nach dem Blindengleichstellungsgesetz 
das Recht, Dokumente zu dem Verfahren in einer für sie wahrnehmba-
ren Form zu erhalten. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Redaktion.


